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Von der schönen Einigkeit zur Erbteilungsklage

Nach dem Tod eines Menschen geht sein Vermögen auf den Erben 
über; mehrere Erben bilden eine Erbengemeinschaft. Solange die 
Gemeinschaft besteht, kann der einzelne Miterbe nicht auf Nach-
lassgegenstände zugreifen und die Miterben haben bei der Ver-
waltung des Nachlasses bestimmte Regeln zu beachten.

Eine Veräußerung des Miterbenanteils durch die einzelnen Miterben 
ist möglich, allerdings ist das notariell zu beurkunden. Die übrigen 
Miterben können den Eintritt von gemeinschaftsfremden Personen 
durch die Ausübung eines Vorkaufsrechts verhindern.

Ein großes Problem der Erbengemeinschaft kann die Auseinander-
setzung unter den Miterben darstellen, insbesondere wenn über 
wertbildende Faktoren unterschiedliche Ansichten herrschen und/
oder die Zuteilung bestimmter Gegenstände zu Streit führt. Dann 
ist eine Teilungsklage vor dem Prozessgericht der letzte Ausweg.

Der Gesetzgeber wollte eine gleichmäßige Verteilung des Vermö-
gens des Erblassers unter seinen Abkömmlingen in der gesetzlichen 
Erbfolge erzielen. Somit sind Zuwendungen zu Lebzeiten sowie 
erbrachte Pflegeleistungen auszugleichen.

Im Mittelpunkt dieses praxisorientierten Leitfadens stehen:

▪▪ die Verfügung des Miterben über seine Beteiligung an der Ge-
meinschaft sowie die Ausübung des Vorkaufsrechts der anderen 
Miterben

▪▪ die Verwaltungstätigkeit in der Gemeinschaft und die Vertre-
tung durch die Miterben

▪▪ die Haftung der Erben für Nachlassverbindlichkeiten und die 
Ergreifung haftungsbegrenzender Maßnahmen

▪▪ die Auseinandersetzung der Gemeinschaft unter Einbeziehung 
der gesetzlichen Regeln, des Teilungsvertrags, der gerichtlichen 
Vermittlung und der Teilungsklage

▪▪ die Ausgleichungspflicht unter den Miterben

▪▪ die Besonderheiten im Gesellschaftsrecht und bei der Erbfolge 
in der Landwirtschaft

Reinhold Spanl Andrea Imre
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Wie kommt eine Erbengemeinschaft zustande?

Der Übergang der Erbschaft als Ganzes (§ 1922 Abs. 1 BGB) auf eine 
Mehrheit von Erben führt zu einer Erbengemeinschaft (Gesamt-
handsgemeinschaft), §  2032 Abs.  1 BGB. Der Nachlass wird zum 
gemeinschaftlichen Vermögen der Erben. Träger der Nachlassrechte 
und Schuldner der Nachlassverbindlichkeiten sind die Erben in ihrer 
Gesamtheit (in Gemeinschaft).

Der einzelne Miterbe ist nicht Miteigentümer nach Bruchteilen (an 
den einzelnen Nachlassgegenständen), sondern zusammen mit den 
anderen Beteiligten Eigentümer des gesamten Vermögens.

Der Nachlass stellt beim Übergang auf die Erbengemeinschaft ein 
Sondervermögen dar, das vom Eigenvermögen der einzelnen Mit-
erben grundsätzlich getrennt zu betrachten ist.

Übergang auf die Erbengemeinschaft

Erblasser
(§ 1922 Abs. 1 BGB)

A
(1/3)

B
(1/3)

C
(1/3)

in Erbengemeinschaft
(§ 2032 Abs. 1 BGB)

Eigen
A

Eigen
B

Eigen
C

Nachlassgegenstände gehen als Ganzes auf die Erbengemeinschaft 
über, nicht auf die Miterben entsprechend ihrer Erbquoten. So 
wird zum Beispiel bei einem Nachlassgrundstück als Eigentümerin 
die Erbengemeinschaft in das Grundbuch eingetragen, wobei die 
Angabe der Quoten unterbleibt.

Die Verfügung über einzelne Nachlassgegenstände durch einzel-
ne Miterben ist ausgeschlossen, § 2033 Abs. 2 BGB (ein Anteil an 
einzelnen Gegenständen existiert überhaupt nicht, da nur der Nach-
lass als Ganzes vorhanden ist); die Gemeinschaft (alle Miterben ge-
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meinschaftlich) kann über Nachlassgegenstände verfügen, § 2040 
Abs. 1 BGB.

Einer von drei Miterben kann somit zum Beispiel nicht über einen 
1/3-Anteil am Nachlasskonto verfügen (§ 2033 Abs. 2 BGB), wohl 
aber kann dies die Gemeinschaft (alle Miterben gemeinschaftlich), 
§ 2040 Abs. 1 BGB.

Grundsätzlich haften die Miterben als Gesamtschuldner (mit ihrem 
gesamten Vermögen), § 2058 BGB. Verlangen Nachlassgläubiger vor 
Auseinandersetzung der Gemeinschaft Befriedigung von einem Mit-
erben, kann dieser den Zugriff in sein Eigenvermögen verhindern, 
§ 2059 Abs. 1 Satz 1 BGB.

Erst nach Auflösung der Erbengemeinschaft (Auseinandersetzung) 
können Nachlassgläubiger auf das Vermögen der einzelnen Mit-
erben zugreifen; es bleibt grundsätzlich bei der gesamtschuldneri-
schen Haftung der Miterben (§ 2058 BGB).

Was ist eine Gesamthandsgemeinschaft?

Die Gesamthandsgemeinschaft ist keine juristische Person und hat 
somit keine Rechtsfähigkeit. Seit der BGH-Entscheidung zur BGB-
Gesellschaft1 wird zwar wieder verstärkt diskutiert, ob auch der 
Erbengemeinschaft eine (beschränkte) Rechtsfähigkeit zukommen 
soll, 2 der BGH bleibt aber auch in neueren Entscheidungen dabei, 
dass die Rechtsstellung der Erbengemeinschaft nicht mit der BGB-
Gesellschaft vergleichbar ist. In beiden Fällen ist zwar ein gesamt-
händerisch gebundenes Sondervermögen vorhanden. Die Erbenge-
meinschaft ist jedoch dadurch gekennzeichnet, dass sie – anders als 
die BGB-Gesellschaft – nicht rechtsgeschäftlich, sondern gesetzlich 
begründet wird. Sie ist zudem keine werbende Gemeinschaft, da 
sie – im Gegensatz zur BGB-Gesellschaft – nicht auf Dauer angelegt, 
sondern auf Auseinandersetzung gerichtet ist. 3

Beispiel:

Es wurde durch eine Erbengemeinschaft als Vermieterin ein 
Mietvertrag geschlossen, wobei folgende Bezeichnung auf-
genommen wurde: „die Erbengemeinschaft S vertreten durch 

1 BGH NJW 2001, 1056
2 Erberl/Borges ZEV 2002, 126
3 BGH NJW 2002, 3389
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K“. Dies genügte dem BGH nicht als bestimmbare Bezeichnung 
der Vertragspartei: die Miterben hätten namentlich genannt 
werden müssen.

Mit Entscheidung vom  17.10.2006 hat der 8.  Zivilsenat des BGH4 
nochmals bekräftigt, dass die Erbengemeinschaft weder rechtsfähig 
noch parteifähig ist. Die Grundsätze zur Rechtsfähigkeit der Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts5 und zur Rechtsfähigkeit der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer6 sind nicht auf die Erbengemein-
schaft zu übertragen.

Rechtsbeziehungen, die zwischen dem Erblasser und einzelnen Mit-
erben existierten, bestehen nun zwischen der Miterbengemein-
schaft und den Miterben. Das Sondervermögen des Nachlasses und 
das Eigenvermögen des einzelnen Miterben sind Vermögen ver-
schiedener Rechtsträger.7

Was aufgrund eines zum Nachlass gehörenden Rechts oder als Er-
satz für zerstörte, beschädigte bzw. entzogene Nachlassgegen-
stände oder rechtsgeschäftlich für den Nachlass erworben wird, 
gehört zum Nachlass (§ 2041 BGB). Die Vorschrift will zugunsten 
der Erbengemeinschaft und der Nachlassgläubiger den Bestand des 
Nachlasses vor Wertminderungen durch Außenstehende und durch 
Miterben schützen.8

Die Gesamthandsbindung des Nachlasses bewirkt auch einen Schutz 
der Nachlassgläubiger, zu deren Befriedigung der Nachlass dienen 
soll. Nur die Nachlassgläubiger können sich gemäß § 2059 Abs. 2 BGB 
aus dem ungeteilten Nachlass befriedigen. Eine Zwangsvollstre-
ckung in Nachlassgegenstände setzt einen Titel gegen alle Mit-
erben voraus, § 747 ZPO. Mit einem Vollstreckungstitel gegen den 
einzelnen Miterben kann nur nach § 859 ZPO durch Pfändung auf 
seinen Anteil am Nachlass zugegriffen, nicht aber in Gegenstände 
des ungeteilten Nachlasses vollstreckt werden. Die Eigengläubiger 
können sich nur an das halten, was ihr Schuldner als Miterbe bei der 
Auseinandersetzung bekommt.

4 BGH NJW 2006, 3715
5 BGH NJW 2001, 1056
6 BGH NJW 2005, 2061
7 Brox, Erbrecht § 28 Rn 470
8 Brox, Erbrecht § 28 Rn 471
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Gesamthandsbindung des Nachlasses

Nachlassgläubiger

A                            B                            C
(1/3)                       (1/3)                       (1/3)

Eigen
B

Eigen
C

Eigengläubiger des A

§ 2058 BGB
§ 859 Abs. 2 ZPO

§ 859 Abs. 2 ZPO

§ 2059 Abs. 2 BGB
§ 747 ZPO

in Erbengemeinschaft
(§ 2032 Abs. 1 BGB)

Eigen
A

�

�
�

�
Näheres zur Durchsetzung von Ansprüchen gegen den Nachlass und 
gegen einzelne Miterben siehe Kapitel 4.

Im Zusammenhang mit einer Erbengemeinschaft ergeben sich über-
wiegend zwei Problembereiche:

▪▪ Was kann der (spätere) Erblasser bereits vor dem Erbfall un-
ternehmen, um die Verwaltung und Auseinandersetzung der 
Erbengemeinschaft nach seinen Vorstellungen zu gestalten?

▪▪ Wie kann ein Miterbe nach Eintritt des Erbfalls seine Rechte 
bei der Verwaltung und Auseinandersetzung der Erbengemein-
schaft durchsetzen?

Erblasseranordnungen

Der (spätere) Erblasser kann in einer Verfügung von Todes wegen 
(Testament, Erbvertrag) Anordnungen treffen, welche sich auf die 
Zuordnung seiner Vermögensgegenstände nach dem Tod auswir-
ken. Dabei ergeben sich unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten:

fachbuch.indd   15 05.10.2016   11:01:40
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Verhinderung einer Erbengemeinschaft

Besteht die Befürchtung, dass es zwischen mehreren Miterben (z. B. 
Abkömmlingen) zum Streit über die gemeinschaftliche Nachlass-
verwaltung und die Auseinandersetzung kommen wird, kann der 
Erblasser in einem Testament eine Person als Erben bestimmen und 
den übrigen Vermächtnisse zukommen lassen, welche wertmäßig 
den Erbteilen entsprechen.

Anordnung einer Testamentsvollstreckung

Streitverhindernd wirkt sich die Testamentsvollstreckung aus. Be-
stimmt der Erblasser einen Testamentsvollstrecker in seiner letzt-
willigen Verfügung, hat dieser gemäß § 2204 BGB die Auseinander-
setzung zu bewirken. Dabei ist er an gesetzliche Regeln und die 
Anordnungen des Erblassers gebunden. Auch ist nach den §§ 2205, 
2216 BGB gewährleistet, dass die Verwaltung des Nachlasses bis zur 
Auseinandersetzung den Anordnungen des Erblassers entspricht. 
Interessant dabei ist, dass auch ein Miterbe Testamentsvollstrecker 
sein kann.

Teilungsanordnung

Für die spätere Auseinandersetzung unter den Miterben kann der 
Erblasser durch Verfügung von Todes wegen nach § 2048 BGB be-
stimmte Anordnungen dazu treffen, wie die einzelnen Nachlass-
gegenstände zu verteilen sind. Diese Teilungsanordnung hat keinen 
Einfluss auf die Erbquoten. Der Wert der zugeordneten Gegen-
stände wird auf den Erbanteil angerechnet. Die Anordnung hat 
nur schuldrechtliche Wirkung. Somit kann zwar jeder Miterbe den 
Vollzug einfordern, jedoch können sich alle Miterben einstimmig 
durch Vereinbarung darüber hinwegsetzen. Nur ein Testamentsvoll-
strecker ist gemäß §§ 2204, 2048 BGB gebunden.

Beispiel:

Ich setze meine drei Kinder A, B und C als Erben zu gleichen 
Teilen ein. Darüber hinaus bestimme ich, dass bei der Aus-
einandersetzung A das Hausgrundstück in Regensburg, B die 
Eigentumswohnung in München und C das gesamte Konten- 
und Wertpapiervermögen erhalten sollen.

fachbuch.indd   16 05.10.2016   11:01:40
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Vorausvermächtnis

Durch die Bestimmung eines Vorausvermächtnisses gemäß 
§ 2150 BGB in seiner Verfügung von Todes wegen kann der Erblasser 
einem Miterben zusätzlich zu seinem Erbteil einen bestimmten Ver-
mögensvorteil zuwenden, der nicht auf den Erbteil angerechnet 
wird.

Beispiel:

Ich setze meine drei Kinder A, B und C als Erben zu gleichen 
Teilen ein. Darüber hinaus bestimme ich, dass A vorweg und 
zusätzlich das Hausgrundstück in Regensburg erhalten soll.

Teilungsverbot

Der Erblasser kann nach § 2044 BGB durch letztwillige Verfügung 
die Auseinandersetzung in Ansehung des Nachlasses oder einzelner 
Nachlassgegenstände ausschließen oder von der Einhaltung einer 
Kündigungsfrist abhängig machen. Damit kann er erreichen, dass 
der Nachlass zunächst als Einheit bestehen bleibt, bis bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. Auch diese Anordnung hat nur schuld-
rechtliche Wirkung, so dass sich die Miterben durch einstimmige 
Vereinbarung darüber hinwegsetzen können. Nur ein Testaments-
vollstrecker ist nach den §§ 2204, 2044 BGB gebunden.

Beispiel:

Ich setze meine drei Kinder A, B und C als Erben zu gleichen 
Teilen ein. Darüber hinaus bestimme ich in Bezug auf mein 
Einzelunternehmen, dass insoweit die Auseinandersetzung der 
Erbengemeinschaft erst erfolgen darf, wenn auch C das 30. Le-
bensjahr vollendet hat. Erst dann darf entschieden werden, wer 
das Geschäft fortführt oder ob es veräußert bzw. aufgelöst 
werden soll.

Der BFH9 hat dargelegt, dass für die Abgrenzung zwischen Teilungs-
anordnung und Vorausvermächtnis entscheidend ist, ob die zu beur-
teilende Regelung zu einer Wertverschiebung bei den Erbquoten 
führt. Hat der Erblasser einem Miterben Gegenstände zugewiesen, 
deren Wert objektiv höher ist als diesem seiner Quote nach bei der 

9 Vom 30.03.2009, Az. II R 12/07
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Auseinandersetzung zukäme, so kommt es darauf an, ob der Erb-
lasser subjektiv dem durch die Anordnung begünstigten Miterben 
zusätzlich zu seinem Erbteil auch noch den Mehrwert zuwenden 
wollte (dann liegt ein Vorausvermächtnis vor) oder ob nach seinem 
Willen eine Wertverschiebung dadurch ausgeschlossen sein soll, so 
dass der Bedachte hinsichtlich des Mehrwerts den übrigen Miterben 
Wertausgleich aus seinem eigenen Vermögen zahlen muss (dann 
handelt es sich um eine Teilungsanordnung).

Schiedsklausel

Durch eine in einer letztwilligen Verfügung eingebrachte Schieds-
klausel gemäß §§ 1066, 1029 ZPO kann der Erblasser anordnen, dass 
erbrechtliche Streitigkeiten durch ein Schiedsgericht entschieden 
werden sollen. Bei dieser Bestimmung dürfte es sich um eine Auf-
lage handeln, welche die Miterben verpflichtet, Auseinanderset-
zungsstreitigkeiten nicht durch ein (staatliches) Gericht, sondern 
durch einen Schiedsrichter entscheiden zu lassen. Nach der aus-
drücklichen gesetzlichen Regelung in § 1066 ZPO ist es unbedenk-
lich, durch letztwillige Verfügung einen Dritten als Schiedsrichter 
einzusetzen. Testamentsvollstrecker oder ein Miterbe können nicht 
Schiedsrichter sein.

Beispiel:

Ich setze meine drei Kinder A, B und C als Erben zu gleichen 
Teilen ein.

Streitigkeiten der Erben untereinander soll ein Schiedsrichter 
unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges entscheiden, 
soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Zum Schiedsrichter bestimme ich Rechtsanwalt R. Kann oder 
will dieser das Amt nicht übernehmen, so soll der Präsident des 
Landgerichts L einen Schiedsrichter ernennen.

Der Schiedsrichter hat den Streit nach Maßgabe der bestehen-
den Gesetze und den anerkannten Auslegungsregeln unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Billigkeit zu entscheiden. 
Tatsachen kann der Schiedsrichter auf Kosten des Nachlasses 
durch einen Schiedsgutachter feststellen lassen. Der Schieds-
richter erhält als Honorar die Gebühren eines Rechtsanwalts in 
der Berufungsinstanz, wobei die Termingebühr doppelt anfällt. 
Auslagen darf der Schiedsrichter zusätzlich abrechnen.
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Vorweggenommene Erbfolge

Unter vorweggenommener Erbfolge versteht man die Übertra-
gung des Vermögens oder eines wesentlichen Teils davon durch den 
(künftigen) Erblasser auf einen oder mehrere als (künftige) Erben 
in Aussicht genommene Empfänger.10 Es handelt sich um Rechts-
geschäfte unter Lebenden.11

Eine typische Gestaltung ist der sogenannte Übergabe- oder Über-
lassungsvertrag. Er kann dann sinnvoll die Entstehung und Aus-
einandersetzung einer Erbengemeinschaft verhindern, wenn die 
Übertragung der Vermögensgegenstände auf einen oder mehrere 
(künftige) Erben erfolgt und diesen oder diese zu Abfindungs-
zahlungen (auch Gleichstellungsgelder genannt) an weichende 
(künftige) Miterben verpflichtet. Zusätzlich kann der Überlassungs-
empfänger durch (notarielle) Vereinbarung mit dem (künftigen) 
Erblasser durch einen Erbverzicht (§ 2346 ff. BGB) aus der späteren 
Erbengemeinschaft ausscheiden.

Für den (künftigen) Erblasser ist es von erheblicher Bedeutung, dass 
im Vertrag Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung seiner lebzeiti-
gen Versorgung enthalten sind, zum Beispiel Nießbrauchsrechte, 
Rentenreallasten, Wohnungsrecht, persönliche Versorgungsleis-
tungen (im Rahmen eines Altenteils, Leibgedings).

Nicht vergessen werden sollten Überlegungen darüber, wer die 
Kosten eines Pflegeheims zu tragen hat, wenn ein eingeräumtes 
Wohnungsrecht nicht mehr ausgeübt werden kann; in diesem Zu-
sammenhang ist auch vorab zu klären, inwieweit das nichtaus-
geübte Recht bestehen bleibt oder erlöschen soll.

Auch die Möglichkeit einer Rückübertragungsverpflichtung sollte in 
Erwägung gezogen werden für den Fall, dass der Übernehmer Vor-
gaben des (künftigen) Erblassers nicht einhält oder ohne Abkömm-
linge vor dem (künftigen) Erblasser verstirbt. Nicht unerheblich kann 
sich auch eine Steuerreduzierung auswirken, wenn unter Beachtung 
der Zehn-Jahres-Frist (§ 14 ErbStG) übertragen wird.

Durchsetzung der Miterbenrechte in der Erbengemeinschaft

Wie der einzelne Miterbe seine Rechte in der bestehenden Erben-
gemeinschaft durchsetzen kann, wird in den folgenden Kapiteln 

10 Siehe auch BGH FamRZ 1991, 689
11 BGH NJW 1991, 1345
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näher beschrieben. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende 
Maßnahmen:

Mitwirkung des Miterben bei Verwaltungshandlungen

Nach § 2038 BGB ist jeder Miterbe verpflichtet, an ordnungsgemä-
ßen Verwaltungsmaßnahmen mitzuwirken. Als streitig kann sich 
erweisen, ob eine ordnungsgemäße oder nicht ordnungsgemäße 
Maßnahme vorliegt, §§ 2038 Abs. 2, 745 BGB.

Veräußerung des Anteils eines Miterben

Jeder Miterbe kann seinen Anteil an der Erbengemeinschaft ver-
kaufen (§§ 433, 2371, 1922 Abs. 2 BGB) und übertragen (§§ 2033 
Abs. 1, 398, 413 BGB).

Ausübung des Vorkaufsrechts

Verkauft ein Miterbe seinen Erbanteil an einen Gemeinschaftsfrem-
den, haben die übrigen Miterben (gemeinschaftlich) ein Vorkaufs-
recht nach den § 2034 ff. BGB. Dabei ist zu beachten, dass dies auch 
ein Miterbe allein ausüben kann, wenn die übrigen die Ausübung 
unterlassen, § 472 Satz 2 BGB.

Aufgebot, Inventar, Nachlassverwaltung, Nachlassinsolvenz

Jeder Miterbe kann die Nachlassgläubiger öffentlich auffordern, 
ihre Forderungen anzumelden (Aufgebot), §§ 2061, 1970 BGB. Auch 
kann jeder Miterbe ein Inventar errichten, §§ 2063, 1993 BGB. Der 
Antrag auf Nachlassinsolvenz kann nach § 317 InsO ebenfalls von ei-
nem Miterben gestellt werden. Der Antrag auf Nachlassverwaltung 
allerdings nur von allen Miterben gemeinschaftlich, § 2062 BGB.

Auseinandersetzungsvereinbarung

Durch Vereinbarung (aller) Miterben kann die Gemeinschaft voll-
ständig (sog. Totalauseinandersetzung) oder teilweise (sog. Teilerb-
auseinandersetzung) beendet werden, die Vereinbarung einzelner 
kann im Wege der Erbanteilsübertragung oder Abschichtung die 
Zahl der Miterben verringern.
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Vermittlung der Auseinandersetzung durch Nachlassgericht

Jeder Miterbe kann gemäß der § 363  ff. FamGG die Vermittlung 
der Erbauseinandersetzung durch das Nachlassgericht beantragen.

Erbauseinandersetzungsprozess

Jeder Miterbe kann auf Zustimmung der anderen Miterben zu 
einem konsensfähigen Teilungsplan klagen. Das gerichtliche Urteil 
ersetzt die Zustimmung der anderen Miterben, §  894  ZPO. Für 
eine erfolgreiche Klage ist ein genauer Teilungsplan erforderlich, 
alle Nachlassverbindlichkeiten, Anrechnungs- und Ausgleichposten 
müssen erfasst, die einzelnen Gegenstände bewertet sein.
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Verfügung über den Miterbenanteil
Jeder Miterbe hat einen (quotenmäßigen) Anteil am Gesamtver-
mögen, das heißt an der Erbengemeinschaft. Dieser Anteil wird 
nach § 1922 Abs. 2 BGB wie eine Erbschaft behandelt.

Beim Tod eines Miterben geht sein Anteil auf seinen Erben über. 
Dieser tritt allerdings wieder in die bestehende Erbengemeinschaft 
ein. Mehrere Erben eines Miterben bilden eine Erbengemeinschaft 
innerhalb der bestehenden Erbengemeinschaft.

Erbengemeinschaft innerhalb einer Erbengemeinschaft

E

A                       B                       CX

D                    E

�

Der einzelne Miterbe kann gemäß § 2033 Abs. 1 BGB über seinen 
Erbteil (Anteil an der Erbengemeinschaft) verfügen und ihn durch 
Rechtsgeschäft auf einen anderen übertragen. Der Erwerber wird 
Mitglied der Erbengemeinschaft.

Beispiel:

Die nach E eingetretene Erbengemeinschaft besteht aus den 
drei Söhnen A, B und C (je 1/3). B ist mit seinen Brüdern völlig 
zerstritten und möchte gegen Entgelt aus der Gemeinschaft 
ausscheiden. Eine Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft 
und Zuweisung der Gegenstände, Kontenforderungen und 
des Grundstücks erscheint derzeit aussichtslos. Der Nachlass 
beträgt nach Berichtigung vorhandener Verbindlichkeiten 
ca. 900.000 EUR. Der mit B befreundete K bietet ihm für die 
Übertragung des Erbanteils 275.000 EUR.
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